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In Ergänzung der Planzeichnune wird gern. § 1 Aba. 1 BBauG in Verbindung mit 
der BNutzVO und LBO in dem, schwarz umrandeten Gebiet festgesetzt, 

1.) on 

1.00 Bauliche Nutzung 

1.01 Art der baulichen Nutzung 
§§ 1 - 15 BNutzVO 

'Baugebiete 

\'/A Allgemeinea Wohngebiet 

Z 

II 

1.02 Maß der baulichen Nutzung 
§§ 16 - 21 BNutzVO ' 

GRZ GFZ 

0,4 0.8 

1.03 Ausnahmen im Sinne. von § 4 (3) BNutzVO sind entsprechend § 1 (5) BNutzVO 
nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

1.04, Garagel . ' 
(§ 12 BNuhVO) 

.. ' 

',' 
1.05 Nebenanlageni, 

(§ 14 BNutzVO) 

1.10 

,II. ) 

Bauweise. 
(§ 22 BNutzVO) 

Gebäudestellungl 
(§ 9 (1) 1 d. BBauG) 

Höhenlagen der baulichen Anlageni 
(§ 9 (1) d BBauG) 

,sind nur innerhaI b der üburbnl.l' , ,_ C Il 

Grundstücknfl~chen bzw. in den dafür 
besonders ausgewiesenen Stellen zu
lüssig. Zwischen der Garneenausfahrt 
und der öffentlichen Verkehrsfltiche 
iot ein Mindes~abstand 'von 5tOO mtr. 
einzuhalten • 

ooweit Gebäude (z.B. Geschirrhütti) 
in den nicht überbaubaren Grundstück 
flüchen nicht zulässig. 

offen 

Di~ im Plan angegebenen Pfeilrich,tunem 
sind für die Firstrichtung der Hll.up~
gebäude bestimmend. 

Wird bei den einzelnen Bauvorhaben, 
durch die KreisbaumeistersteIle in 
Zusammenarbeit mit dem VermcGoungs~m"t 
festgelp.gt. Die Erdgeschoßfußboden
höhe (EFH) soll aber bergseitig nicht 
mehr als 0,3 mtr. über verzo~enem Ge
lände lfegen. 

enl 

2.00 Gebtiudehöhe (HÖChstmaß zwisohen Geländeoberkante und dem Schnittpunkt v n 
Außenwand und Dachhaut) 

für Ir max. 6,60 mtr. 



2.10 
Aufschüttungen und Abgrabungen sind bis zu einer Höhe von max. 1,00 mtr. 
zulässig, und auf die Nachbargrundstücke abzustimmen. 

für Hauptgebäude als Satteldach 
2~20 Dachforml ......... _-- ._.-- ....... - __ - ,I 

Dachaufbauten sind nicht gestattet. "t 
Für Garagen wird, soweit sie nicht in den Hauskörper einbezogen werden, 
Flachdach oder Pultdach vorgeschrieben. 

2.30 Äußere Gestaltung, 

I 
I 

a) auffällige Struktur- und 'Farbgebung sind zu vermeiden 

"I b) Deckung der Satteldächer 'mit Ziegel 

2!40 Einfriedigung 'der GrundstUok~' An öffentlichen Verkehrsflächen mög
lichst Hecken bis zu einer Höhe von 
ma.x. 1,00 mtr. 

III. NRchrichtliche Festsetzunacn 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

N'l1ch dem Schreiben des Straßenbnuamtes Geislingen vom 21. Mai 1971 
Nr. 1510 sind fol~ende Festsetzuneen einzuhalten: 

Die Erschließung des Baußebietes hat über die neu zu bauende Erschlie
ßungsstraße zu erfolgen, welche bei ecb. 58 / 60 von der K 776 ab
zweigt. nie Gemeinde verpflichtet sich, daß diese Erschließun~sstraBe , 
mi t der südwestlichen Verlänr;erunf,' im ZUGe des a.l ten VlsDsererahens zur 
nen" ... -i: "·~",nB b in IdpätcSl.ens nach 2 Jarlren t·p.r t,\eeentl?llt se . -

Entsprechend 2iff. 1 ist der Hülenw8g, der bei Geb. 2 von de~ K 776 
abz'nei,zt, nach spätestens 2 Jahren für die Zufnhrt und Ausfahrt zum 
bzw. vom Wohnßcbiet zu sperren. Die entsprechenden Sperrzeichen sind 
aufzustellen. 

An der Einmündung der Erschließungsstraße in die K 776 ist ein Sicht
feld von 15/40 m beidseitiß von Sichthindernissen jeder Art (Bebauun~, 
Bepflanzune, Einfricdie;unß', usw.) freizuhalten. 

Der Erwerb der Gebäude 58 und 60 ist beschleunigt durchzuführen, damit 
die Erschließungsstraße ordnungseemäß wie eeplant an die K 776 ange-
~chlossen werden kann. " 

Die Ausbildung der Einmündun~ der Erschließungsstraße in die K 776 hat 
nach den Vorschriften der RAL - K, 1969 zu erfolßen. 

I 
Abwasser und Oberflächenwasser aus dem Baußrundstück darf ~er Verkchrs-
straße und ihren Nebenanlagen nicht zugeleitet werden. Es ist zu Sam
meln und anderweitig abzuleiten. 
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Als Zr.twurf eejll • . § 2 Abs. 6 BuBalo4G ausgelegt , . 
.vom bis 

Als Siltzune·gez:t. § 10 DuBauG. vom Gemeinderat beBchloss~n 
. ,. 

am. '. I 
.\ 

, . 

• 



Verf~~Lensvermcrke 
I 

Als Er.twurf e;ern.,,§ 2 Abs. 6 13uBa~G aU6gelegt , . 
yom bis , I 

Als SRtzUng.ge~. § '0 ~~~auG. vom Gemeinderat beschlossen 
'.' I . ,. 

am, '. i 

'\ 
\ 

\ " 

. ~ .. - ....... ~ ' . ,",. 
.'._-"~'''.'''''.'~'9'' .:tt.~ ••. "",-~,-, ------... ------••.••••• ,' •. 

vom 
Nr. 

Öffe~tlich auagelcgt gern. § 12 BuBauG.~~--~-----=~~ 

ab 
Genehmigung und Aualegung bek:.lnntgemooht. 

Clm 

In Kraft getreten am 
, I' 

, . 
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